
 

 

 
 

Beschluss 
 

des Stadtrates 
 

gefasst in öffentlicher Sitzung 
 
 
 
Stadtentwicklung Kaufbeuren; 
Durchführung vorbereitender Untersuchungen für die Innenstadt Kaufbeuren gemäß 
§ 141 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
1. Der Bericht der Stadtplanung- und Bauordnung vom 09.05.2018 dient zur Kenntnis. 
 
2. Der Stadtrat beschließt für den in der Anlage 3 dargestellten Umgriff vom 09.05.2018 und 

unter Punkt Nr. B aufgeführten Flurnummern, Gemarkung Kaufbeuren vorbereitende 
Untersuchungen gemäß § 141 Abs. 3 BauGB durchzuführen. 

 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, den Beschluss über die vorbereitenden Untersuchungen 

gemäß § 141 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt zu machen. 
 
4. Die Verwaltung wird beauftragt, die im umfassenden Verfahren förmlich festgelegten 

Sanierungsgebiete SG I – Obere Ludwigstraße, SG II – Baumgarten/Pfarrgasse und SG III – 
Kappeneck/Am Breiten Bach das Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm Teil I – 
Grundprogramm fördertechnisch abzurechnen und aufzuheben. 

 
Jastimmen: 31               Neinstimmen: 0               Anwesend: 31 
 
Originalbeschluss an 402 (über den Referatsleiter) 
 
 
 
Kaufbeuren, 19.06.2018 
 
 
 
 
Stefan Bosse 
Oberbürgermeister 
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